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ALTER/BETAGTE

BS, BLUND SO: GEMEINSAME MINIMALANFORDERUNGEN FUR BETAGTEN-INSTITUTIONEN

Mehr Transparenz bei Qualitat und
Angebot von Heimen

Die Kantone Baselstadt, Basel-
land und Solothurn wollen
einheitliche Mindeststandards
schaffen fiir die Qualitat in
Alters- und Pflegeheimen.
Zwischen 2004 und 2007 soll die
Umsetzung abgeschlossen sein.
Am 15. Januar stellten die Verant-
wortlichen das Projekt in
Miinchenstein (BL) vor.

«Ich habe Angst. Man hort so vieles
und weiss nicht, ob es wirklich so
schlimm ist im Heim», sagt eine altere
Passantin. Ahnlich unbehaglich
aussern sich vor der Kamera weitere
Voriibergehende. Der Film des Basel-
stadter Amtes fur Alterspflege zeigt
ein Bild von Betagteninstitutionen,
das nicht gerade einladend wirkt.
Noch immer sind Alters- und Pflege-
heime fiir die breite Offentlichkeit ein
Schreckgespenst, vor dem sich alle
Nichtbetroffenen Verschonung
erhoffen.

Diesem Image wollen die Kantone
Baselstadt, Baselland und Solothurn
gemeinsam entgegenwirken. Darum
zeigten sie am 15. Januar den gelade-
nen Heimleitern, Gemeindebehérden
und Stiftungsriten nicht nur den ab-
schreckenden Film, sondern stellten
gleichzeitig ein neues Grundlagenpa-
pier fiir Alters- und Pflegeheime vor.
Das Kompendium beinhaltet Anforde-
rungen an das Grundangebot und die
Basisqualitdt von Alters- und Pflege-
heimen. In zwei Jahren Arbeit hat eine
trikantonale Arbeitsgruppe fiir zehn

verschiedene Bereiche der Alters-

pflege und -betreuung einen Katalog
von Mindeststandards erarbeitet.
Dass gerade die beiden Basel und
Solothurn ein solches Projekt in
Angriff nehmen ist kein Zufall.

Der grosste Teil der Heime wird in
diesen Kantonen von privatrecht-
lichen Tragerschaften gefiihrt. Dass
staatliche oder kommunale Stellen
eine Institution direkt kontrollieren

ist eine Ausnahme.

Hoffnung auf zusétzliches
Engagement

Ziel des Projektes sei es nicht gewe-
sen, moglichst hohe Anspriiche zu
stellen. «Achtzig Prozent der Heime
sollten die Anforderungen der Ar-

beitsgruppe ohne grosse Anstrengung

erfiillen konnen oder haben sie bereits

erfillt», sagte Stephan Zbinden,
Qualitatsverantwortlicher des Verban-
des gemeinniitziger Baselbieter Alters-
und Pflegeheime. Vielmehr sollte im
Sinne von Mindeststandards eine
Grundlage geschaffen werden, mit
der das Angebot und die Leistungen
verglichen werden kénnen.

Dabei hoffen die Verantwortlichen
stark auf die Entwicklung einer Eigen-
dynamik. «Das Konzept geht davon
aus, dass sich der Grossteil der Heime
nicht mit diesem Standardniveau
begniigen wird, sondern dartiber
hinaus noch besondere Anstrengungen
unternehmen will», so Zbinden.

Das Papier lasst grosse Freiheiten bei
der Umsetzung. Deshalb ist zu
erwarten, dass die Implementierung
nicht nur in den drei Kantonen,
sondern auch in den einzelnen
Heimen unterschiedlich ausfallen
wird. Flachendeckend soll das
Strategiepapier zwischen 2004 und
2007 zur Anwendung kommen.

In Solothurn und Baselstadt werden
die Richtlinien tiber Verordnungen in
Kraft gesetzt. Im Kanton Basel Land
miissen sich die 86 Gemeinden mit

dem Papier einverstanden erkldren.

Stephan Zbinden: «80 Prozent der Heime
sollten die Anforderungen ohne grosse
Anstrengung erfiillen kénnen.»
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Neu: Berufsbezogene Fortbildung in
Analytischer Psychologie

Beginn  jeweils im April und Oktober
Dauer 3 Semester
Inhalt ~ Theoretische und praktische Kurse,
personliche Analyse, Supervisionsgruppen
¢ in der psychosozialen Arbeit mit Erwachsenen
fir SozialarbeiterInnen, Spitalpersonal,
Heilpadagoglnnen
¢ in der psychosozialen Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen fir Lehrerlnnen,
Kindergirtnerlnnen, Sozialpadagoglnnen,
Ergotherapeutlnnen
¢ in der seelsorgerischen Titigkeit fiir
Theologlnnen, Pastoralpsychologlnnen,
SpitalseelsorgerInnen sowie in kirchlicher
Arbeit titige LLaien
Allgemeine Fortbildung:
¢ allgemeine Fortbildung in Analytischer
Psychologie
Weitere Infos: Verlangen Sie unsere Spezialbroschiiren

Hornweg 28, 8700 Kusnacht
Tel. 01 914 10 40, Fax 01 914 10 50
E-Mail: info@junginsttut.ch

Astrologische Psychologie

Selbsterkenntnis leicht gemacht — mit Astrologie
Seine Moglichkeiten und Fahigkeiten entdecken
und kultivieren mit dem personlichen Horoskop.

Das Kinderhoroskop als Erziehungshilfe
Erziehung — Beziehung — Eltern — Kinder
Sa 29. Marz 2003, 10.00 - 18.00, Fr. 150.—

Astrologisch-Psychologische Beratung, Astrologie-
Kurse, Arbeits- und Selbsterfahrungsgruppen.
Rita Keller, Dipl. API-Lehrerin und Beraterin,

Drosselstrasse 6, 8038 Ziirich, Tel. 01 482 94 49

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

Ersetzen Sie Ihre Pflegebetten, Pflegematerial, Rollstiihle,
Gehhilfen, med. Einrichtungen wie Ultraschallgeriéte,
Rontgenapparate usw.?

Seit mehr als siebzehn Jahren vermitteln wir noch brauchbare

medizinische Einrichtungen und Pflegematerial fiir bedurftige

Menschen in Drittwelt- und Schwellenlandern. Wenn Sie diese
karitative Tatigkeit unterstiitzen mochten, dann rufen Sie uns bitte an.

Wir holen alle funktionstiichtigen Giiter GRATIS bei IThnen ab.

HIOB International
Recycling Medizin, Sonnenfeldstrasse 16, 3613 Steffisburg

Briefpost: Postfach 288, 3605 Thun

Tel. 033 437 63 30 / Fax 033 437 63 20



Eine Checkliste in zehn Kapiteln
Um was geht es beim Konzept
«Grundangebot und Basisqualitét»
eigentlich? Zum einen sollen die
Bewohnerinnen und Bewohner der
Institutionen klar wissen, was fiir ein
Angebot sie erwarten kénnen und
welche Leistungen in den Taxen ein-
geschlossen sind. Zum anderen sollen
klare Vorgaben im Bereich Struktur-,
Prozess- und Ergebnisqualitdt Leit-
planken fiir Heime, Tragerschaft und
Exekutiven liefern. Bei ihrer Arbeit
hat sich die Arbeitsgruppe gemiss
Zbinden in erster Linie auf bereits
existierende Standards und Richt-
linien gestiitzt.

Das erste Kapitel «Grundlagen, Fiih-
rung und Organisation» stellt organi-
satorische und strategische Anforde-
rungen an die Institutionen. So wird
beispielsweise verlangt, dass die Heim-
tragerschaften tiber einen Eintrag im
Handelsregister verfiigen. Ebenso darf
das Leitbild einer Institution nicht
alter als fiinf Jahre sein. Von der
Fithrung wird nicht nur eine klare Ver-
teilung von Verantwortlichkeiten und
Kompetenzen verlangt, sondern auch
eine Zielsetzung fiir alle Organisations-
einheiten und die Gesamtorganisation.
Einmal jahrlich muss ein schriftlicher
Bericht tiber deren Erreichen/Nichter-
reichen abgefasst werden. Schliesslich
liefert das Papier detaillierte Angaben
tiber die Ausbildungsanforderungen

fiir Heimleitungen.

Die néchsten vier Kapitel enthalten
eine Zusammenstellung von Mini-
malstandards fiir die Bereiche Pflege,
Aktivierung und medizinische
Versorgung der Bewohnerschaft. Das
Grundangebot an Pflege entspricht
dabei weitgehend den im KVG
festgehaltenen Leistungen. Der Bedarf
wird mit einem anerkannten Instru-
ment ermittelt. Die Leistungen
miissen in einer klar umschriebenen
Pflegedokumentation festgehalten
werden. Des Weiteren schreibt das
Papier auch die Regelung von Medika-
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mentenabgabe, Verantwortlichkeit
beziiglich Arzneimitteln und deren
Entsorgung vor. Zur Aktivierung der
Bewohnerschaft miissen die Heime
mindestens eine ausgebildete Akivie-
rungskraft zu minimal 40 Stellen-

prozenten beschaftigen.

Mit den Arzten wollen die drei
Kantone BS, BL und SO eine Zu-
sammenarbeitsvereinbarung unter-
zeichnen. Kommt sie zustande, so
konnen die Bewohnerinnen und
Bewohner ihren Hausarzt frei aus der
Liste der Unterzeichneten auswihlen.
Neben der Heimérztevereinbarung
verlangt die Arbeitsgruppe auch, dass
jedes Heim zusatzlich iiber einen
psychiatrischen und einen geria-
trischen Konsiliararzt verfiigt.

Auch zur Sterbebegleitung macht der
Standard-Katalog Angaben. So sollen
lebensverldngernde Massnahmen
explizit nicht um jeden Preis durchge-
fithrt werden, sondern «ein moglichst
begleitetes, angst- und schmerzfreies
Hiniibergleiten in den Tod» ange-
strebt werden.

Und zuletzt wird von den Heimen im
Sinn einer Checkliste verlangt, ein
Sicherheitsdispositiv fiir Notfille zu
erarbeiten. Ebenso werden Auflagen
gemacht tiber die erlaubte Zimmer-
grossen, Mindestanzahl sanitérer
Anlagen und die Ausgestaltung von

Gemeinschaftsraumlichkeiten.

Zufriedene Stiftungsrite

und Gemeinden

Im Kanton Baselland, wo ab diesem
Jahr je eine Arbeitsgruppe zur
Projektevaluation und Berichterstat-
tung eingesetzt wird, zeigen sich
Gemeinden und Trigerschaften in den
Grundziigen zufrieden mit dem
Projektergebnis. In der Diskussion
nach der Informationsveranstaltung
in Miinchenstein kam dennoch
Detailkritik auf.

Unter der Leitung von Georges
Thiiring, Vorstandsmitglied des

ALTER/BETAGTE

Verbandes Basellandschaftlicher
Gemeinden, dusserten die eingelade-
nen Stiftungsrate und Gemeindever-
treter verschiedene Bedenken zu
einzelnen Punkten. So stellte jemand
die Frage, ob Absicherungen existie-
ren fiir den Fall, dass die Arzteschaft
nicht zu einer Vereinbarung mit den
Heimen bereit sei. Ebenso wurde die
generelle Aktivierungstherapie in
Frage gestellt.

Auf grosses Echo stiess der Wunsch
nach einer Ombudsstelle fiir die
Bewohnerschaft der Institutionen. Im
Zuge dieser Diskussion wurde auch
die Idee gedussert, die Bewohnerinnen
und Bewohner in die Qualititsarbeit
einzubinden. Als mogliche Form
nannten die Diskussionsteilnehmen-
den Qualititszirkel.

Der Einwand, dass die Mindestanfor-
derungen fiir Angebot und Qualitit zu
einem neuen Konkurrenzverhiltnis
zwischen den Institutionen fithren
konnten, wurde von der Mehrheit
zuriickgewiesen. Zum einen wiirden
die langen Wartelisten die Nachfrage
weiterhin hoch halten, so Thiiring.
Zum anderen sei es aus normativer
Sicht nicht zu verantworten, dass sich
die Unterschiede zwischen den
Heimen im Kerngeschift der Pflege-

leistungen niederschlagen wiirden.

Obwohl die Mitglieder der Gesprachs-
runde sich einig waren, dass das
Strategiepapier insgesamt ein gelun-
genes Instrument sei, kamen am
Schluss auch die Grenzen zur Sprache.
Das Hauptproblem der Alterspflege
konne damit nicht gel6st werden,
warnte ein Stiftungsrat: Im Baselland
werden in fiinfzehn Jahren voraus-
sichtlich 40 Prozent zu wenig Betten
in den Alters- und Pflegeheimen
stehen. Um diesen Mangel zu behe-
ben, sei es dringend nétig, dass sich
die Verantwortlichen Gedanken tiber
alternative Wohnformen zu den

klassischen Heimen machten.

Elisabeth Rizzi &



	BS, BL und SO : gemeinsame Minimalanforderungen für Betagten-Institutionen : mehr Transparenz bei Qualität und Angebot von Heimen

